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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1999

Norm

ABGB §721

Rechtssatz

Werden bei der Errichtung eines schriftlichen Testaments auch die Vorschriften für ein mündliches Testament

eingehalten, bestehen demnach das schriftliche und das mündliche Testament nebeneinander, dann wirkt ein

schlüssiger Widerruf des schriftlichen Testaments auch auf das mündliche Testament.

Entscheidungstexte

2 Ob 130/99b
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